
Satzung der Gemeinde Seebach  
 

über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentlic he 
Verkehrsanlagen 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 

Aufgrund des § 19 Absatz 1 Satz 1 der Thüringer Kom munalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Thür inger Haus-
haltsbegleitgesetz 2006/2007 vom 23. Dezember 2005 ( GVBl. S 
446) und der §§ 2 und 7 des Thüringer Kommunalabgab engesetzes 
(ThürKAG) vom 07. August 1991(GVBl. S.285, 329) zul etzt geän-
dert durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer Ko mmunalabga-
bengesetzes und des Thüringer Wassergesetzes vom 17 .Dezember 
2004 (GVBl .S.889) erlässt die Gemeinde Seebach fol gende Sat-
zung: 

 
§ 1 

 
Erhebung des Beitrages 

 
(1) Zur anteiligen Deckung des Aufwandes für die He rstellung, 

Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuer ung von 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Erschließu ngsanla-
gen) und als Gegenleistung für die dadurch den Eige ntümern, 
Erbbauberechtigten oder Inhabern eines dinglichen N utzungs-
rechts im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführung sgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) der erschlo ssenen 
Grundstücke erwachsenen besonderen Vorteile erhebt die Ge-
meinde Seebach Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung , soweit 
nicht Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch zu erhe-
ben sind. 

 
(2) Zu den Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1  gehören 

auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen  mit 
Kraftfahrzeugen nicht  befahrbaren  Wohnwege, selbs tändigen 
Grünanlagen und Kinderspielplätze, sofern diese Anl agen in 
der Baulast der Gemeinde stehen. Für  Wirtschaftswe ge und 
Anlagen, die dem Schutz von Baugebieten gegen schäd liche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BlmSchG) dienen (Immissionsschutzan lagen), 
können Beiträge nur aufgrund einer besonderen Satzu ng erho-
ben werden.  

 
§ 2 

 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 
 

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herste llung, 
Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneueru ng 
der Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen 
(einschl. der Nebenkosten), 

 



2. den Wert der von der Gemeinde  aus ihrem  Vermög en be-
reitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstel lung 
(zuzüglich der Nebenkosten), 

 
3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbe sserung 

und Erneuerung der Fahrbahn, 
 

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbe sserung 
und Erneuerung von 

   a) Rinnen und Bordsteinen 
   b) Radwegen 
   c) Gehwegen 
   d) Beleuchtungseinrichtungen 
   e) Entwässerungseinrichtungen 
   f) Böschungen, Schutz- u. Stützmauern 
   g) Parkflächen 
   h) unselbständigen Grünanlagen. 
 
(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes- , Landes- 

und Kreisstraßen sind nur insoweit beitragsfähig, a ls sie 
breiter sind als die anschließenden freien Strecken . 

 
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 
 

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung  der in 
§ 1 genannten Erschließungsanlagen 

 
2. für Hoch- und Tiefstraßen, die für den Schnellve rkehr 

mit Kraftfahrzeugen bestimmt  sind (Schnellverkehrs stra-
ßen), ferner für Brücken, Tunnel und Unterführungen  mit 
den dazugehörigen Rampen. 

 
§ 3 

 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Der beitragsfähige  Aufwand wird nach den tatsächli chen Auf-
wendungen ermittelt. 

 
§ 4 

 
Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand 

 
(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der 
 
    a) auf die Inanspruchnahme der Erschließungsanl agen durch 
       die Allgemeinheit entfällt 
 
    b) bei  der  Verteilung  des Aufwandes  nach § 5 auf ihre 
   eigenen Grundstücke entfällt. 
 
    Der  übrige  Teil  des  Aufwandes  ist  von  de n Beitrags- 
    pflichtigen zu tragen.  
 
(2) Überschreiten  Erschließungsanlagen  die  nach  Abs. 3 an- 
    rechenbaren  Breiten, so trägt die Gemeinde den  durch die 



    Überschreitung  verursachten  Mehraufwand allei n. Bei den 
    Bundes-,  Landes-  und Kreisstraßen beziehen si ch  die an- 
    rechenbaren  Breiten  der Fahrbahnen  auf die B reite, die 
    über  die beitragsfreie  Fahrbahnbreite nach  §  2 Abs. 2 
    hinausgeht.  
 
(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand n ach Abs.1 
    Satz 2 und die anrechenbaren Breiten der Erschl ießungsan- 
    lagen werden wie folgt festgesetzt: 
 
    1. bei  Straßen,  die  überwiegend  der Erschli eßung der 
   angrenzenden oder  durch private  Zuwegung mit  ihnen 
   verbundenen   Grundstücke   dienen  (Anliegerstr aßen) 
 
   Teileinrichtung:    anrechenbare Breiten:  Anteil der Bei- 
                           I (*)       II (*)   tra gspflichtigen : 
 
   Fahrbahn    8,50 m      5,50 m       65 % 
 
   Radweg einschl. 
   Sicherheits- 
   streifen         je 1,75 m   je 1,75 m        65  % 
 
   Parkstreifen     je 5,00 m   je 5,00 m        65  % 
 
   Gehweg           je 2,50 m   je 2,50 m        65  % 
 
   Beleuchtung u. 
   Oberflächen- 
   entwässerung    -     -            65 % 
 
   unselbständige 
   Grünanlagen bzw. 
   Straßenbegleit- 
   grün     je 2,00 m   je 2,00 m        65 % 
 
 
    2. bei Straßen, die  der Erschließung  von  Grunds tücken 
       und  gleichzeitig  dem Verkehr  innerhalb  v on  Bauge- 
       bieten  oder  innerhalb von im  Zusammenhang  bebauten 
       Ortsteilen dienen,  soweit  sie  nicht  Haup tverkehrs- 
       straßen nach Ziff.3  sind (Haupterschließung sstraßen). 
 
   Teileinrichtung:    anrechenbare Breiten:  Anteil d er Bei- 
                           I (*)       II (*)    tr agspflichtigen: 
 
   Fahrbahn    8,50 m      6,50 m        50 % 
 
   Radweg einschl. 
   Sicherheits- 
   streifen     je 1,75 m   je 1,75 m        50 % 
 
   Parkstreifen     je 5,00 m   je 5,00 m        60  % 
 
   Gehweg           je 2,50 m   je 2,50 m        60  % 
 
   Beleuchtung u. 
   Oberflächenent- 
   wässerung   -     -            55 % 
 



   unselbständige 
   Grünanlagen bzw. 
   Straßenbegleit- 
   grün     je 2,00 m   je 2,00 m        60 % 
 
    3. bei Straßen, die überwiegend dem durchgehenden  inner- 
       örtlichen Verkehr oder dem  überörtlichen  D urchgangs- 
       verkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes -u. Kreis- 
       straßen (Hauptverkehrsstraßen). 
 
   Teileinrichtung:   anrechenbare Breiten:   Anteil d er Bei- 
     I (*)        II (*)   tragspflichtigen : 
 
   Fahrbahn           8,50 m       8,50m         25  % 
 
   Radweg einschl. 
   Sicherheits- 
   streifen        je 1,75 m    je 1,75 m        25  % 
 
   Parkstreifen    je 5,00 m    je 5,00 m        60  % 
 
   Gehweg          je 2,50 m    je 2,50 m        60  % 
 
   Beleuchtung u. 
   Oberflächenent- 
   wässerung           -            -            40  % 
 
   unselbständige 
   Grünanlagen bzw. 
   Straßenbegleit- 
   grün    je 2,00 m    je 2,00 m        60 % 
 
       (*) Die in  den Ziffern  1 bis 3 unter „I“  genannten 
       anrechenbaren  Breiten  gelten  in Kern-, Ge werbe-und 
       Industriegebieten.   In  den  sonstigen   Ba ugebieten 
       gelten die unter „II“ genannten anrechenbare n Breiten. 
 
 
       Fehlen  bei einer Straße  ein oder beide Par kstreifen, 
       erhöht sich die  anrechenbare Breite  der Fa hrbahn um 
       die  anrechenbare Breite des oder  der fehle nden Park- 
       streifen, höchstens jedoch um 2,5 m, falls u nd soweit 
       auf  der  Straße  eine  Parkmöglichkeit  geb oten wird. 
 
(4) Bei den  in Abs. 3 genannten Baugebieten handel t es sich 
    um  beplante  wie  unbeplante  Gebiete;  die  i n  Abs. 3 
    Ziffern 1 bis 3 angegebenen  Breiten sind  Durc hschnitts- 
    breiten. 
 
(5) Für   Fußgängergeschäftsstraßen,   verkehrsberu higte  Be- 
    reiche und sonstige Fußgängerstraßen werden die  anrechen- 
    baren  Breiten und Anteile  der  Beitragspflich tigen  am 
    Aufwand  im  Einzelfall  durch  eine  gesondert e Satzung 
    festgesetzt. 
 
 
 
 



(6) Im Sinne des Absatzes 5 gelten als 
 
    1. Fußgängergeschäftsstraßen  
       Straßen  nach  Abs. 3  Ziffern  1 u.2,  in  denen die 
       Frontlänge  der Grundstücke  mit Ladengeschä ften oder 
       Gaststätten  im Erdgeschoß überwiegt und die  zugleich 
       in ihrer  gesamten Breite dem Fußgängerverke hr dienen, 
       auch wenn eine zeitlich begrenzte  Nutzung f ür den An- 
       lieferverkehr möglich ist. 
 
    2. verkehrsberuhigte Bereiche  
       als  Mischfläche  gestaltete  Anliegerstraße n, die in 
       ihrer  ganzen Breite von  Fußgängern  benutz t  werden 
       dürfen,  jedoch   auch  mit  Kraftfahrzeugen   benutzt 
       werden können. 
 
    3.  sonstige Fußgängerstraßen  
       Anliegerstraßen, die in ihrer gesamten Breit e von Fuß- 
       gängern benutzt werden dürfen, auch wenn ein e Nutzung 
       für  den Anliegerverkehr  mit Kraftfahrzeuge n möglich 
       ist. 
 
(7) Grenzt eine Straße  ganz oder in  einzelnen  Ab schnitten 
    mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe- oder  In dustriege- 
    biet und mit der anderen  Seite an ein  sonstig es  Bauge- 
    biet und  ergeben sich  dabei  nach  Abs. 3  un terschied- 
    lich  anrechenbare  Breiten,  so gilt  für  die   gesamte 
    Straße die größte Breite. 
 
(8) Für  Erschließungsanlagen,  die  in den  Absätz en 3 u. 5 
    nicht erfasst sind oder  bei  denen die festges etzten an- 
    rechenbaren Breiten oder Anteile der Beitragspf lichtigen  
    offentsichtlich nicht zutreffen, werden durch e ine geson- 
    derte  Satzung im  Einzelfall die  anrechenbare n Breiten 
    und Anteile der Beitragspflichtigen festgesetzt .  
 

§ 5 
 

Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 
 

(1) Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird  nach Maß- 
    gabe  ihrer Flächen auf die Grundstücke  vertei lt, denen 
    die Inanspruchnahmemöglichkeit  der  Erschließu ngsanlage 
    besondere Vorteile vermittelt (erschlossene Gru ndstücke). 
    Dabei   wird   die   unterschiedliche   Nutzung   der  er- 
    schlossenen  Grundstücke nach Art und Maß durch  Vervielfa- 
    chung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit de m nach Ab- 
    sätzen 5 bis 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor berü cksichtigt. 
 
(2) Als  Grundstücksfläche  im Sinne des  Abs. 1  g ilt grund-
sätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürge rlich-
rechtlichen Sinn. Soweit Flächen erschlossener Grun dst ücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Er-
mittlung des Nutzungsfaktors nach Abs. 6 und 7. Für  die üb-
rigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegen-den 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, ein er Tiefen-



begrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach   § 34 Abs. 
BauGB –richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfakt ors nach 
Abs. 8. 
 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei er schlossenen 
    Grundstücken 
 
    a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbere ich eines 
Bebaungsplanes und mit der Restfläche innerhalb ein es im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils liegen, die Gesamtflä che des 
Grundstücks, 
 
    b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außen-
bereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Be bauungspla-
nes, 
     
    c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen e iner sol-
chen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsb ereich.  
 
    d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung  nach § 34 
Abs. BauGB besteht, 
 
aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammen-  ha ng 
bebauten Ortsteils (§ 34 Bau GB) liegen, die Gesamt fläche 
des Grundstücks 
 
bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenber eich 
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 Ba uGB) 
liegen, die Fläche, die nach Einzelfallermittlung i m In-
nenbereich belegen ist 
 
e) die über die sich nach Buchstabe b) ergebenden G ren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die  Flä-
che, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblic hen 
Nutzung entspricht. 
     
 
(4) Bei erschlossenen Grundstücken, die 
 
a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ve rgleich-
barer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sportplät ze, Freibä-
der, Dauerkleingärtner) oder innerhalb des im Zu-sa mmenhang 
bebauten Ortsteils so genutzt werden, 
 
oder 
 
b) ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB)  liegen 
oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Be bau-
ungsplan nur in anderer weise nutzbar sind (land-
wirtschaftliche Nutzung) ist die Gesamtfläche bzw. die Fläche 
des Grundstücks zugrund zu legen, die von Regelunge n in Abs. 3 
nicht erfasst wird. 
 



(5) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maße s der Nut-
zung wird die Fläche von Grundstücken, die baulich oder ge-
werblich nutzbar sind (Abs. 3) vervielfacht mit 
 
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss 
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen  
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen  
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit 4 und 5 Vollgesc hossen 
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit 6 und mehr Vollg eschos- 
            sen. 
 
(6) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerh alb des 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes liegen, erg ibt sich 
die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchst-
zulässigen Zahl der Vollgeschosse.  
 
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Z ahl der 
Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 ( wobei 
Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausgehende volle Z ahl abge-
rundet und solche ab 0,5 auf die nächstfolgende vol le Zahl 
aufgerundet werden). 
 
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, g ilt als 
Zahl der Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- und Sonderge-
bieten i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO die höchstzulässig e Höhe ge-
teilt durch 3,5 in allen anderen Gebieten  die höch stzulässige 
Höhe geteilt durch 2,5 (wobei Bruchzahlen unter 0,5  auf die 
vorausgehenden volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die 
nächst- 
folgende volle Zahl aufgerundet werden); dies gilt in gleicher 
Weise auch für den Fall, dass sowohl die zulässige Gebäudehöhe 
als auch gleichzeitig eine Baumassenzahl festgesetz t ist. 
 
d) Dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet we rden, gilt 
die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene. 
 
e) Ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne B ebauung 
festgesetzt, gilt die Zahl von einem Vollgeschoss. 
 
f) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte  Zahl der 
Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist die se zugrunde 
zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässig e Baumas-
senzahl oder höchstzulässige Gebäudehöhe überschrit ten wird. 
 
(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches  eines Be-
bauungsplanes oder für Grundstücke, für die ein Beb auungsplan 
die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassen-zahl oder  die Gebäu-
dehöhe nicht festgesetzt, ergibt sich die Zahl der Vollge-
schosse: 
 
a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der  zulässi-
gen  Vollgeschosse. Ist die zulässige Zahl der Vollgesc hosse 
überschritten, sind die tatsächlichen Vollgeschosse  zugrunde 
zu legen. 



b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus  der Zahl 
der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überw iegend vor-
handenen Vollgeschosse, 
 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Ste llplätze 
zulässig oder vorhanden sind, wird je Nutzungsebene  ein Voll-
geschoss zugrunde gelegt. 
 
d) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zuläs sig ist, 
die aber gewerblich oder industriell genutzt werden  können, 
wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
(8) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutz ungsfakto-
ren bei Grundstücken, die 
 
     1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in ei -

nem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerb-
lich sondern nur in vergleichbarer Weise 
nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Frei-bäder, 
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortteils so genutzt wer-
den    

                                                       0,5 
   
     2. im Außenbereich liegen oder wegen entsprech en- 
  der Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 

anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirt-
schaftliche Nutzung), wenn 

 
 a) sie ohne Bebauung sind, bei 
  
 aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutz- 
               baren Wasserflächen                  0,0167 
 
       bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder 
           Gartenland                               0,0333 
 
       cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Boden- 
           abbau pp.)                               1,0 
 
    b) sie in einer der baulichen oder gewerb- 
       lichen Nutzung vergleichbaren Weise ge- 
       nutzt werden (z.B. Friedhöfe, Sportplätze 
       Freibäder, Dauerkleingärten, Camping- 
       plätze ohne Bebauung),                       0,5 
 
    c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaft-

liche Hofstellen oder landwirtschaftliche 
Nebengebäude (z.B. Feldscheunen)vorhanden 
sind, für eine Teilfläche, die sich rech-
nerisch aus der Grundfläche der Baulich-
keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt, 1,0 

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tat sächlich 
vorhandene Vollge-schoss entsprechend der Staffelun g nach  
Abs. 5, für die Restfläche gilt lit. a).           



    d) sie als Campingplatz genutzt werden und 
       eine Bebauung besteht für eine Teilfläche, 
       die rechnerisch aus der Grundfläche der 
       Baulichkeit geteilt durch die Grundflächen- 
       zahl 0,2 ergibt,   1,0 
       mit Zuschlägen für das  zweite und jedes wei tere 
       tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprec hend  
       der Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläc he gilt 
       lit. b).  
 
    e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für  
       eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus  
       der Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  1,3 
       mit Zuschlägen für das zweite und jedes weit ere  
       tatsächlich vorhandene Vollgeschoss ent- 
       sprechend der Staffelung nach Abs. 5 für 
       die Restfläche gilt lit. a). 
 
    f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich  
       einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen,  
       für die von der Satzung erfassten Teilfläche n 
 
       aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks - 
           oder Gewerbebetrieben dienen 1,3 
           mit Zuschlägen für das zweite und jedes 
           weitere tatsächlich vorhandene Vollge- 
           schoss entsprechend der Staffelung nach 
           Abs. 5. 
 
       bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Be - 
           bauung  1,0 
           mit Zuschlägen für das zweite und 
           jedes weitere tatsächlich vorhandene Vol l- 
           geschoss entsprechend der Staffelung nac h 
           Abs. 5, 
 
       für die Restfläche gilt lit. a). 
 
(9 ) Vollgeschosse sind Geschosse i.S.d. § 85 Absatz 2   

ThürBO. Abweichend hiervon zählen bei Grund-
stücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Be-
bauungsplanes als Vollgeschosse alle Geschosse, 
deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m 
über die Geländeroberfläche hinausragt und die 
über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m haben. 

    Satz 2 gilt auch bei Grundstücken in Gebieten, in 
denen der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach 
§ 5 Absatz 6 Buchstabe a) bis c) enthält. Ist die 
Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des 
Bauwerkes nicht feststellbar, so werden bei ge-
werblich oder industriell genutzten Grundstücken 
je angefangene 3,50 m und bei allen           in 
anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je ang e-
fangene 2,50 m Höhe des Bauwerkes (Traufhöhe) als e in 



Vollgeschoss berechnet. Kirchengebäude werden stets  
als eingeschossige Gebäude behandelt. 

 
(10)Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der 

Nutzung werden die in Absatz 5 festgesetzten Faktor en 
um 0,3 erhöht 

 
    a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan fest ge-

setzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie  
Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszen-
tren und großflächige Handelsgebiete, Messe, Aus-
stellung und Kongresse; 

 
  b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Fe st-

setzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den  
unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden ode r 
zulässig ist; 

 
  c) bei Grundstücken außerhalb der unter Buchstabe  a) und 

b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriel l 
oder in ähnlicher Weise genutzt werden (so z.B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs- Post-, Bahn-, 
Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn diese Nutzung  
nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. 

 Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zu -
sätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so 
genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(11) Grundstücke an zwei oder mehreren Erschließung s-

anlagen im Sinne dieser Satzung werden für jede Anl a-
ge mit der Maßgabe herangezogen, dass bei der Berec h-
nung des Beitrages nach den vorstehenden Absätzen d ie 
sich ergebenden Beträge jeweils um ein Drittel ge-
kürzt werden. 

 
(12) Die Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grund stücke 

(Absatz 11) gilt nicht für die in Absatz 10 Buchsta -
ben a) bis c) bezeichneten Grundstücke. 

 
§ 6 

 
Abschnittsbildung, Erschließungseinheit und Abrechn ungsgebiet 

 
(1) Für   selbständig    benutzbare    Abschnitte  einer  Er- 
    schließungsanlage  kann  der  Aufwand getrennt ermittelt 
    und  abgerechnet  werden (Abschnittsbildung).  Erstreckt 
    sich eine  straßenbauliche Maßnahme  auf mehrer e Straßen- 
    abschnitte,  für  die  sich nach  § 4 Abs. 2 un terschied- 
    liche anrechenbare  Breiten  oder unterschiedli che Anteile 

der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die Straße nab-
schnitte gesondert abzurechnen.  

 
(2) Für mehrere Erschließungsanlagen, die  für  die  Erschlie- 
    ßung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Auf- 
    wand insgesamt ermittelt werden (Erschließungse inheit). 
 



(3) Die von einer Erschließungsanlage,  einem Absch nitt oder 
    einer  Erschließungseinheit   erschlossenen  Gr undstücke 
    bilden das Abrechnungsgebiet. 

 
§ 7 

 
Kostenspaltung 

 
Der Beitrag kann für 
 
    1. die Fahrbahn 
    2. die Radwege 
    3. die Gehwege 
    4. die Parkflächen 
    5. die Beleuchtung 
    6. die Oberflächenentwässerung 
    7. die unselbständigen Grünanlagen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben wer den. 
 

§ 8 
 

Vorauszahlungen und Ablösung 
 

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonn en worden 
    ist,  kann  die Stadt  Vorauszahlungen  bis  in  Höhe der 
    voraussichtlichen Beitragsschuld erheben. 
 
(2) Der  Straßenausbaubeitrag  kann  vor Entstehung   der Bei- 
    tragspflicht  durch  Vertrag  abgelöst  werden.   Der  Ab- 
    lösungsbetrag  richtet sich nach  der  voraussi chtlichen 
    Höhe  des  nach  Maßgabe  dieser  Satzung zu er mittelnde 
    Straßenausbaubeitrages. 
    Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 9 
 

Beitragspflichtige, öffentliche Last 
 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpun kt der Be-
kanntgabe  des Bescheides Eigentümer des Grundstückes, 
Erbbauberechtiger oder Inhaber eines dinglichen Nut zungs-
rechtes im Sinne des Art. 233 § 4 Einführungsgesetz  zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) ist. Mehrere Beitra gs-
pflichtige eines Grundstückes sind Gesamtschuldner;  bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnu ngs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihres Miteigent umsan-
teils beitragspflichtig. 

 
(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht  im Grund-

buch eingetragen oder ist die Eigentums- oder Berec hti-
gungsgrundlage in sonstiger Weise ungeklärt, so ist  an sei-
ner Stelle derjenige beitragspflichtig, der im Zeit punkt 
des Entstehens der Beitragspflicht der Besitzer des  betrof-
fenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von Besit zern ist 



jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am Besit z bei-
tragspflichtig. 

 
(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem G rundstück, 

dem Erbbaurecht, dem dinglichen Nutzungsrecht im Si nne des 
Artikels 233 § 4 des EGBGB oder dem Wohnungs- oder Teilei-
gentum. 

 
§ 10 

 
Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnah me tatsäch-

lich beendet ist. Im Falle der Kostenspaltung (§ 7)  ent-
steht die Beitragsschuld mit der tatsächlichen Been digung 
der Teilmaßnahme, bei der Bildung von Erschließungs einhei-
ten (§ 6 Abs. 2) mit der Beendigung der Maßnahmen a n den 
die Erschließungseinheit bildenden Straßen. 

 
(2) Der Beitrag  bzw. die Vorauszahlung wird drei Monate  nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. Soweit mit der B ei-
tragsfestsetzung (Festsetzungsbescheid) nicht zugle ich die 
Zahlungsaufforderung (Leistungsbescheid) erfolgt, w ird der 
Beitrag drei Monate nach Bekanntgabe der Zahlungsau fforde-
rung fällig. 

 
§ 11 

 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichu ng in 
Kraft. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung der Gemein-
de Seebach über die Erhebung von Straßenausbaubeitr ägen vom 
16.04.1997 außer Kraft.  
 
 
 
Seebach, den 12.01.2007 
 
 
 
 
Kästner  
Bürgermeister     - Siegel -  


